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REp/U�LI� ÖSTERREICH 
BU�DE�SMINISTERIUM 

1011 Wien, Stubenring 1 

DVR: 37 257 

Telex: 1 11145 regeb a, 1 11780 regeb a 

Telefax 73 79 95, 713 93 11 FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

L 

Telefon 02221711 00 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Geschäftszahl 15.120/5-Pr. 7/89 

An das 
P räsidium des Nationalrates 

Mag. Schillinger/5035 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. P arlament 
1016 W i e n - betrifft "-GESE�?,:ENT'At;�) 

zr .. __________ J �)_- -GY9 __ L 

Datum: 1 5. DEZ.1989 

Betreff: 2 O. 06:.1989 
Entwürfe von Novellen zum SchJl����jJ��E:��==�r; 
setz, P flichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
Schulzeitgesetz, Schulunterrichtsgesetz sowie 
Landeslehrer -Dienstrechtsgesetz im Zusammen
hang mit der Einführung eines flexiblen 
M odells ganzt . Schulformen; Stellungnahme dringend! 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt 

sich in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner an das Bundesministerium 

für Unterricht, Kunst und Sport gerichteten Stellungnahme zu den 

Entwürfen der im Betreff genannten Bundesgesetze zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeit 

Wien, am 7. Dezember 1989 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Geschäftszahl 15.120/5-Pr.7/89 

An daS 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
L 1014 Wien 

1011 Wien. Stubenring 1 

DVR: 37 257 

Telex: 1 11145 regeb a. 1 11780 regeb a 

Telefax 73 79 95. 713 93 11 

Telefon 0222/71100 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Schillinger / 5035 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betr.: Entwürfe von Novellen zum Schul
organisationsgesetz, Pflichtschulerhaltungs
Grundsatzgesetz, Schulzeitgesetz, Schul
unterrichtsgesetz sowie Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz im Zusammenhang mit 

Dringend! 

der Einführung eines flexiblen Modells 
ganztägiger Schul formen; 

Stellungnahme 

zu Zl. 12.690/20-111/2/89 vom 12.10.1989 

DaS Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt sich 

zu den O.a. Gesetzesentwürfen folgendes mitzuteilen: 

Die nach Inkraftsetzung der gegenständlichen Novellen erforderlichen 

Investitionen an Bundesschulen werden zum Teil sehr hoch sein. Es ist 

hiebe i zu bedenken, daß die vorhandenen Geldmittel in den letzten Jahren 

nie zur Deckung des erforderlichen Bedarfes ausgereicht haben. Die 

Prioritäten im Schulbau werden im Schulbaukomitee, in dem die zuständigen 

Ressorts vertreten sind, für jedes Jahr neu festgelegt. Die finanzierung 

des aUS dieser Novelle zum Schulorganisationsgesetz erwachsenden neuen 

Bedarfes aUS dem laufenden Budget wird sicherlich Schwierigkeiten be-

reiten, soferne keine Sonder finanzierung geschaffen wird, ähnlich wie bei den 

derzeit laufenden Maßnahmen für EDV-Räume, welche vom finanzministerium 

im kommenden Jöhr bewilligt werden müßte. Die auf Seite 3 der Eerläuterungen 

zur Schulorganisationsgesetz-Novelle in der Tabelle angegebenen Zahlen 

können vom ho. Ressort nicht beurteilt werden. 
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D8s H8uptproolem Oei der SCh8ffung von Räumlichkeiten für den Aufent

h81t von Schülern über den g8nzen T8g ist meist die Errichtung eines 

(neuen) Eßoereiches (Speiser8um, Küche und erforderliche Neben-

räume) in den Allgemeinbildenden höheren Schulen, von denen 811erdings 

ein Teil durch die G8nzt8gsschulversuche bereits vorh8nden ist. Lehr

küchen müssen jedoch z.B. für den freigegenst8nd Kochen, der meist 

n8chmitt8gs st8ttfindet, freigeh81ten werden. Bei den in der T80elle 

8uf Seite 3 der Erläuterungen gen8nnten Z8hlen betr8gen die b8ulichen 

Investitionskosten nur rund 7 - 9% des ges8mten M .. ehr8ufw8ndes. 

Neben den zusätzlichen 88uinvestitionskosten sind jedoch 8uch noch 

Zus8tzkosten zu erw8rten. Die stärkere Nutzung des R8um8ufw8ndes h8t 

8uch dessen stärkeren Verschleiß und d8mit höhere 8nteilige Inst8nd

h81tungs8ufwendungen zur folge. Längere Betriebszeiten über die täg

liche Unterrichtszeit hin8us führen 8uch zu höheren Energie8ufwendungen. 

ferner muß 8US der vorgesehenen Nutzungserweiterung künftig 8uf dem 

freizeitsektor 8uch mit einer zunehmenden Nutzung der freiflächen ge

rechnet werden, womit wieder weitere Aufwendungen verbunden sein werden. 

für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, 8m 7. Dezember 1989 

fur aen Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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